
DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 10.703!15-IV/4/aO 

-- ----- ---------------~--

S"'O!AB 

1939 "'06- f 5 
zu S'Zcf IJ 

A n fra g e b e a ,P t_'i 0 .:r:. t u. n~,.g 

In Beantwortung der yon den Abgeord..Yleten Dr 0 OFl'illR und Ge­

nossen am 29.4.1980 eingebrachten Anfrage Nr. 521/J, be­
t~effend die Diensta.'I1weisung des Bundesministeriums für 

I~Yleres an die Standesämter - Namensändel~ngen, beehre 

ich mich mitzuteilen: 

Zu 1.): 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß sich der Runderlaß 

des Bundesministeriums für Il~eres vom 14. Dezember 1979, . 
Zl. 10.703/1-IV/4!79, wie sie der beiliegenden Ablichtung ent­
nehmen können, nicht mit der Ersetzung der Buchstaben nhs'~ 

durch IIßII, sondern ausschließlich mit der Ersetzung des bereits 

vor. 78 Jahren offiziell abgeschafften Schriftzeichens 1'/5" 
durch "ßIt oder ItSSIl bei Neueiptram!np,'E;.l1 befaßt hat. Es konnte 

daher auf Gru.nd dieses Erlasses nicht aus einem "vleihs tt ein 

ttv!eißtf, sondern höchstens aus einem ""vleiß" ein ""'eiß" ,,,,erden. 

Es ist allerdings richtig, daß sich auch bei der Schreibung 
des Namens 1I\'[e1hs" - im zitierten Erlaß vom 14.12.1979 gar 
nicht berührte - Probleme ergeben kÖlmen. In den meisten Fällen 

geht das "hs 11 nämlich auf das frühere ':l>" zurück •. Im 
ersten Teil dieses Zeichens vrurde nun irrtümlichen<leise 

oft auch von den Behörden - ein ~~rren~-nh" erblickt. Tat­
sächlich handelt es sich aber um die Zusammenziehung z'\<,eier 

l§.:~einis~her s, nämlich des ( seit Jahrzehnten nicht mehr ge­

bre.uchlichen) langen ("1") und des kurzen ("1")5. Die 
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1· \:~iedergabe des Zeichens u!'/)" durch "hs ll wa:o d.aher immer, nicht J 
erst seit dem Erlaß vom 14. 12.1979, unrichtj.g. Dies ist ein-

hellige Auffassung von Rechtsprechung und Schrifttum in 

Österreich und der Bundesrepublik Deutsch1and, wo es das gleiche 

Problem gibt. 

Auf der ar..deren Seite muß berücksichtigt ,.,.erö.en, daß diesem 

Irrtum, wie schon kurz angedeutet 9 ni.cht nur betroffene Per­

sonen, sonde·rn auch Behörden unterlegen sind.. Her.:....,. nun ein 

Standesl)eamter bei einer Amtshandlung diesen Irrtum entdeckte, 

war er auf Gru.nd seiner Dienstvorschriften sogar verpflichtet, 

die richtige Schreibweise wieder herzustellen. Dieses Problem 

ist aber - "de erwähnt - nicht erst durch den Erlaß vom 

14.12.1979 geschaffen "Jorden, sondern stellt· eine Auswirkung 

des im Namensrecht unbestrittenen Grundsatzes des sogenannten 

trnamensrechtlichen Regresses tr dar p der eine Art ItErsitzung" 

einer unrichtigen Namensschreibweise ausschließt. Ähnliche -

in der Praxis sogar \'lesent1ich häufigere - Schwierigkeiten 

als miot der s-Schreibung ergeben sich durch die \'leglassung 

dia.kritischer Zeichen ("Hasek lt s:tatt richtig nH~ekn), die 

phonetische statt buchstabengetreue Eintragung von Namen 

(IIDworschakfl statt "Dvorak") oder einfach Schreibfehlern 

("Maier" statt IfMeier"). In all diesen Fällen mußte das Recht 

zur Beibehaltung der eingebürgerten unrichtigen Schreibweise 

durch eine Namensänderung zurückgekauft \",erden. 

Die in Beant,.."ortu.ng des PunJctes 1 der Anfrage dargestellte 

Sach- und R.echts1age ist z,,,eifellos in höchstem l'1aße unbe­

friedigend und entspricht sicher nicht dem Rechtsbevrußtseln 

der Bevölkerung. Ich habE: da."1.er Anweisung gegeben, daß in dem 

gerade in Ausarbeitung stehenden Ent\imrf fUr ein neues Personen­

standsgesetz eine Bestimmung vorzusehen ist, derzufo1ge bei der 

Eintragung von Namen. über W·unsch der betroffenen Person eine 
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Abweichung der Schreibweise von der an sich richtigen Namens­

form zu berücksichtigen ist. 

De. bis zum Inkrafttreten diE':ses Gesetzes noch einige Zeit 
. ., h - .". . Ab' 1 + d~' h t. 8 d vergenen WlrQ~ .aDe 1~1 Qle ~ SlC~v, von er ~rc ~ es 

NamenS2.11ä.erungsgesetzes dem Bun.d.esminister für Inneres einge­

räumter~. Befugnis, bei zweifell"!after Na.mensführtmg den richtigen 

Fa.miliennamen bescheiQ"'J12,ßig festzustellen, maximal Gebrauch zu 

I!18chen. Ich habe von dieser .6"bsich.t alle Ämter der Landesre­

gierungen, den österreichischen Städtebund. und. den österr. 
Gemeindebu..'l1d in Kenntnis gesetzt ünd um i~ußerung dazu ersucht. 

Die· dazu eingelangten Stellungnah..rnen sind durchwegs positiv. 

Es wird daher bereits in den nächsten Tagen ein diesbezüglicher 

Runderlaß ergehen, in dem die Personenstandsbehörden angewiesen 

werden, die betroffenen Personen im Anlaßfall auf diese I'1öglich­

keit hinzuweisen. Bei einer Antragstellung wird die Schreibweise 

als richtig festgestellt v/erden, die von der betroffenen Person 

tatsächlich ver\\1endet wird. Ich möchte ausdrUcklieh betonen, daß 

für eine Namensfeststellung na.ch § 8 des Namensänderungsgesetzes 

weder eine VeI"\'laltungsabgabe noch eine Gebühr zu entrichten ist. 

''lien, am Juni 1980 
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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wion, Postfach 100 

Zahl· 
., ('. 70 ~1/1 _ TV/4/7 0 
-~. J _.. J 

Bei Beantwortung bitte angeben 

7 P """ i "" - Co"'" ... J .••• _ - •• t;-L 

S0.~!':r2j·~·):;'1':: 61?r ?::;::.::!li~~n~m8!1 r.lit 
i '\ 

" ", ":=5" un·j II;:!II in ?ersonen-
s t. B ~~: s ~, :) f"! '''1 f! r!! 

, 
." 

ier 

~it dem i~ Ablichtung beige~chlossenen ho. 

R~ririerlaß vo~ 14.6.1954, Zahl 45.519-9/54, wurden An­

or~~~ngen hinsichtlich der Verwendung der Schriftzeichen 
I • 

If "I' 11 11.,."," und "~,, 'oel' 1<'4l"'~"'~:>'l1ngp"" -in 'Perconens· ""p!""dc. ., ' ••• ) •• ~ ....,_ •• v_ -0'-4' .• ~" _. ... ...;, " • v_ ..... -

bUc~ern f-etroffen. n~nach sollte dp.~ ~icht mehr gebriuc~-
... . " ". . i't. . h n 1./\ n •• . • • 
!.-:c~.e i)C:1T-:~ ~~elC en 1.' n~cn Jen In asn Funkten I un~ 11 

J. 

8.~.::efijhr~en Regeln entweder durch "ss" oder 1I!3" erset~t weruer., 

we~~ die betreffende Fer~0n ~~~it einverstanden ist. o If 

.1 

we~n die ?~rtei auf dieser 

zn 

S~hwi~ri?keitc~. Sie erforiert ni~ht ~ur einen größeTen 

~.pit.~'11""·'''''''' d' rt" ,l·p ri ..... ,'~""" .. ....:.:_~ .. ~t "PT" I. _ ._ " .• " " I. ~ .. a cl r ~ n "< 1 _ ".0 u "" " .... _ e:: f\. e _ J , _ • ~and~chriftliche~ 

'Ej~~etzu~~ des S~~riftzeichens, so~der~ kan~ ~uch zur 
,~ t: I •• . ., t' d -.. , f ." h rer~u~~ng (er ~a~lpu~a 10n an er urKunae u.ren, "''Jenn 

i~ ei~Ar ansonsten ~aschin~c~rift!ich ausgestellten 

~r~~nde Rjn handschriftli~hes Schriftzeichen aufschei~t. 

','-" 
-,.. .. 

I' . . ...... " .. 
... ... 
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Von ~ieGen SchwieriRkeiten abgesehen, vertritt das 

'B'l::de~.,r;Jinistt?:ri.ilm für Innere~ nunme'l-:T :=Iie Auff3ssung. naß 

riie ~'':ei tp.rver ... ;eYlöung des SC!!;Tj,ft7.p.i.~henR " f~ 11 auch unzu­

lä~~ig iRt. Ftir die schriftli~he Wiedergabe von Lauten werien 

in Österreich seit J~hrzehnte~ au~schließlich die Schrift-

F'elef-entlich auch !10ch die Buchst.~ben ,leT' sogena'1"1ten 

nt:urrentsr,hrift" ve-::-·"endet. ',','eder 5ie Lateinschrift noch 

~ie ~~rrents~hrift kennt I~~S r.""'r-: .I"+'·Cl~ ,..hen " 1/\ ft J. ..... ")_;J .... .J.. v/..;, _ J.... __ .J... /" • 

u 
Dem 

~Öflicherweise erhobenen Einwand, ~a~ das Schriftzeichen 

" 
-"; 

1." 11 (Uber Wunsch der Part~i) tr:::>tzr1em verwendet 'Iler')en 

kön"e, da die Re6htschreibregeln Ruf t1ic Schreibung von 
,~ '1' rG.rn .1enn8.r::Ie:; ist el1tgegen-

Z~lh~lten, tiaß es sich bier n.icht um ei~e Frage der AnVlend:J.ng 

von Rechtschreibregeln, sondern um die Übertragung ei~es 

seit fast 80 Jahren nicht mehr gebräuchlichen weithin un­

b r 'kan:1"ten und d!3her zur Wiedergabe eines Lautes ungeeigneten 

:;chriftzeichens durch das entspreC~1ende Schriftzeichen der 

ri~rzeit verwendeten Schrift 9 also um eine Frage der Transkrip­

tion, handelto Daß auch Familiennamen, die z.B. in eine~ Alt­

rnatri~ mit zyrilli~chen Bur,hst~ben ~ingetragen wurden, bef der 

n1l!1m~hrip:en Aus~tellunr- einp.r ?ersonenstl3.nr]surt:ul1oe in lateini­

f; !".! he n Sr, h r i f' t z eie he n VI i e d e T' Z U i~ e be ., 8 in d 9 'va r nie be s tri t t e n • 
:·'P.S f~!' eine Schrift als ganzes gilt, muß alJ(:h für eir;zelne 

~ll~hst.gben gelten, die ei!1er Tr8.l1skriptio~ bedürfen, um v~r­

nt8.ndp.:l zu' vJf~rden •. 

einer Ei~trqgung i:1 die Personenstandsblicher in jede~ Fall, 

also auch wp.!1n dj~ betreffende Person die '''eitere Ver',vendu!1g 

des in älteren Ur'.t:unden aufscheinenden Sehri ftzeichens " P " 
b t:>r"'ph'" Ilt cl' S h . f't ., ,.., r. dt:> '" h -4-

p}'t:>"'d -r'-' r .. 11 so e, 'leses c rl. zelcnen ";.qc._ .. n n~c S ..... d_" 

RnrefUhrten (den Punkten I und TI des Erlasses von 14.6.1954 
entsprechenden) Regeln zu transkribieren ist: 

, 
-'"; . 

_i~:- ' 
~ .. :t' ...... 

:;' 
- .. ', .. 
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u.n~] d8. rl'JJ" 

kurzem Selb~tlqut; es wird daher Schreibung 

Pamilie~n2mens dan~t wenn im Fanilienna~en n8cb einem ~tJrzeQ 
(' ~ \.. ~" .., .... " L" +- h +- ' • .". < "1 .. () , ,~ 1 v S v 1 8. U" e 1 f; J - R" e. ..., Q 1 e ses Ci ure n e 1 r: (~ 0 P? S ~ i.r '2 0 S SR 

:l " 
zu ersetzen ReiiJ (BeisDiel: St<?tt Kre'VJ e - Kref1se. 0chlo (1eT . 6 . ~ 

- ScblosRer)o 

TI. DqQ R~harfe s (8) steht 

1.) im Tr:.laut 

a) n8ch 18~2em Selbstlaut oder 

b) n~ch ei~em Z~jelaut9 

2.) im Auslaut und 

3.) ifi der Vorsilbe miSe 

Es ~ird daher bei der Schreibung des Fa~iliennacens 

dann, v· .. enr. im Fa:;: i 1 i ennar;-:en im In laut nach la::gem Se 1 os t laut 

(s 1. e !1 e Z i f f er 1 1 i t • a) ein K-~ s t eh t 9 cl i e ses ~ 11 r c h ein ·s c h a r fes 
s (ß) zu ersetzen sein (~eispi~le : Statt Gro}\1-:opf - Großkopf , 

Sij~~ayer - Stißmayer f ~iefner- Nießner). ~ 

Steht flAr-;.~ im Inlaut n::ich einem Zwielaut (si8he 

Ziffer I" 1it o b)9 so ist es ebenfalls durch ein ccharfes s 
, 0 

(ß) Z!l ersetzen ~Beispiele: Statt !vlpj J') ner-Meißner, Preu J'üer-. 
Prc:ußler}0 

Steht das }) im Au ~l!:lut (si ehe Z1 ffer 2) od er in 

der Vor~ilbe mi3 (Ri~he Ziffer 3) des Fa~iliennacensf s6 ist 

es auch in diesen FÄllen durch ei~ scharfes s (8) zu ersetzen. 

(Beispiele fUr Ziffer 2: 
) 

für Ziffer 3: ~1i 01i'J:etz 
'J . 

Str;j.u f- Strauf.~~. StoJ) - Stoß; Peispie1 e 

- iiii!31iwetz v Mi{Ariegler - l,li:3riegler). 

Der ho. RunderlaB vorn 14.6.1954 9 Zahl 45.579-9/54, 

'.·:ir:1 aufgehobeno 

'~':." . 

Wien g den l!~Dczember 1979 

FUr den Bundesmi~ister: 

.-
~ " ...... 
~ .. ' : ' . 

DrD Pacherneßg 

". .•.. .. .... 
'.' . 
'l .... 

' .... :." .. 
..~.".:..::~ 
-:. '. 

,~". t":.-: ..•• 

., 
. :.' '1. ....... 

; .• ! 

" 

.' 
'.. , -.' 

. '" 
!-' 
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